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schluß vom 29. Januar nicht vollzog und die Herausgabe des

zum Ehegäumer-Protokoll bestimmten Buches verweigerte.
Dieser Vorfall ist für die Gemeinde Teufen nicht unwichtig;

des Hr. Pfarrer Hörlers unbewegliche Gleichgültigkeit in der

Besorgung mancher seiner Amtsgeschäfte und besonders auch

des Schulwesens hat ihr, wie letzteres durch die obrigkeitlichen

Schulbcrichte gezeigt wird, wesentlichen Nachtheil gebracht;

nun aber könnte die Frage entstehen: ob ein Geistlicher, wenn

er sich einer gerichtlich erwiesenen Unwahrheit schuldig gemacht

hat, ferner funktionieren und — obschon er im einfachsten Pro-
zeß nicht mehr zcugenfähig wäre, — dennoch sein Amt bcklci-

den und als Lehrer der Religion auftreten möge? —

Anzeige Appcnzellischer Schriften.

Sammlung der in Kraft bestehenden Verordnn»-
gen und Beschlüsse der Neu- und Alt-Räthe
und des großen Rathes des Kantons Appen-
zell V. U. von 1803 bis 1829. Trogen, gedruckt
bei Meyer und Zuberbühler. 1828. 8. 58 S.

Der durch Neu- und Alt-Räthe beschlossenen Veranstaltung
dieser Sammlung wurde schon mehrmals in diesem Blatte ge-

dacht. Sie enthält größtentheils polizeiliche Verordnungen
und Vorschriften, z. B. über Ausfertigung von Taufscheinen,

Pässen, Wandcrbüchern, Heimath- und Viehscheinen, Hin-
tersaßen-Verzeichnissen, über Niederlassung fremder Handwcr-
ker, Nicderlassungsgebühren; Sanitäts-Verordnungen, Straf-
sen- und Fremden-Polizei, militärische Verordnungen, Facht-

wcsen u. s. w. Ferner einige Verfugungen, den öffentlichen

Unterricht betreffend. Endlich mehrere in die Civil-Gesetzge-

bung einschlagende Beschlüsse, die theils vorhandene Gesetze
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näher erlä-tern, theils auch wirklich als neue Gesetze ange-

sehen werden können, wie z. B. die Bestimmung wegen

Beerbung lange abwesender Personen, (der übrigens eine

alte Uebung zu Grunde liegt,) S. 53. und diejenige über

Errichtung von Ehekontrakten, S. 54. Mehr als drei Vier-

theile dieser Verordnungen sind aus dem Zeitraum von

1820 — 29.

Appenzeller-Einfälle. Erste Sammlung. Ebend.
1829. 12. 48 S.

Die zwei und neunzig in dieser Sammlung enthaltenen Anek-

doten und Einfälle sind von sehr ungleichem Gehalte. In man-

chen ist ächter Witz, andere sind mehr drollig und noch andere

nehmen sich gedruckt etwas fade aus. Appenzcllcr-Witz hat
das Eigenthümliche, daß er sich meistens weit besser in müich-

lichen Traditionen als in Schrift verfaßt ausnimmt. In
fremder Sprache und in fremden Tönen nachgesprochen, geht
es mit demselben wie mit der Alpenpflanze, die, in Gär-
ten versetzt, gewöhnlich ihre eigenthümliche Lcbensfrische vcr-
liert und dahinscrbt.

M i s c e l l c u.

Zahlreiche Nachkommenschaft. — In Walzenhauscn
wurde Sonntags den 19. Weinmonat 1828 Meister Joh.
Geiger beerdigt, welcher ein Alter von 82 Jahren, 4 Mo-
natcn und 18 Tagen erreichte. Mit seiner Frau Catharina
Geiger, welche den 17. November vorigen Jahres in einem

Alter von 76 Jahren und 6 Monaten starb, lebte er 55 hä

Jahr in vergnügter Ehe. Diese gebar ihm 14 Kinder, von
denen er 83 Enkel und 36 Urenkel erlebte, und wovon
noch jetzt 8 Kinder, 47 Enkel und 26 Urenkel am Leben

sind.
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